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Satzung 
 

über die Straßenreinigung 
(Straßenreinigungssatzung) 

 

vom 10. Dezember 1999 
 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. De-
zember 1998 (GV. NW. S. 771), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen 
- Straßenreinigungsgesetz NW - (StrReinG NW) vom 18. Dezember 1975 (GV. NW. 706), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 25. November 1997 (GV. NW. S. 430) und der §§ 4 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 1996 (GV. NW. S. 586) hat der Rat der Stadt 
Schleiden am 9. Dezember 1999 folgende Satzung beschlossen:  
 
 
 

§ 1 1 
 

Allgemeines 
  
(1) Die Stadt Schleiden betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, 
Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, 
Landstraßen und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die 
Reinigung nicht nach § 2 den Grundstückseigentümern übertragen wird. Die Reinigungspflicht um-
fasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. Zur Fahrbahn gehören auch die Radwege, 
Sicherheitsstreifen, Parkstreifen und Haltestellenbuchten; Gehwege sind selbständig und unselbstän-
dig geführte Gehwege sowie alle Straßenteile, deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder 
geboten ist. 
 
(2) Zur Reinigung gehört auch der Winterdienst. Dieser umfasst 
a) das Schneeräumen der Fahrbahnen und Gehwege, 
b) das Abstreuen der Gehwege und Fußgängerüberwege mit abstumpfenden oder auftauenden 

Stoffen bei Schnee- und Eisglätte, 
c) das Abstreuen gefährlichen Stellen gemäß Buchstabe C der dieser Satzung als Bestandteil 

beigefügten Anlage (Straßenverzeichnis) der Fahrbahnen mit abstumpfenden oder auftauenden 
Stoffen bei Schnee- und Eisglätte.  

 
(3) Der Winterdienst wird im nachstehenden Umfange durch die Stadt durchgeführt: 
a) das Schneeräumen der Fahrbahnen, 
b) das Abstreuen der gefährlichen Stellen (§ 1 Absatz 2 Buchstabe c)) bei zu erwartender, eintre-

tender und vorhandener Glättebildung, 
c) das Abstreuen der Fußgängerüberwege bei zu erwartender, eintretender und vorhandener Glät-

tebildung, 
 

Die übrigen, von den vorstehenden Buchstaben b) und c) nicht erfassten Straßenflächen werden le-
diglich im Einzelfall bei eingetretener bzw. vorhandener Glättebildung durch die Stadt abgestreut. 
 
 

§ 2 
 

Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer 
  
 (1) Die Reinigung 
 

a) der innerhalb der geschlossenen Ortslagen der Stadt Schleiden gelegenen Gehwege und 
 

                                                           
1  i.d.F. der I. Änderungssatzung vom 15.2.2000, in Kraft getreten am 26.2.2000 
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b) der Fahrbahnen der Straßen, Zuwegungen und Flächen, die in der dieser Satzung als Bestandteil 
beigefügten Anlage unter "A - Straßenverzeichnis" und "B - Zuwegungen und Flächen, die in priva-
tem Eigentum stehen" in der Spalte "Reinigung - durch Anlieger" mit "X" gekennzeichnet sind 

 

wird den Eigentümern der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke (§ 4), mit 
Ausnahme der im Eigentum der Stadt stehenden Grundstücke, auferlegt. Sind die Grundstückseigen-
tümer beider Straßenseiten reinigungspflichtig (§ 4 Abs. 2), so erstreckt sich die Reinigung nur bis zur 
Straßenmitte. 
 
(2) Der Winterdienst der innerhalb der geschlossenen Ortslagen der Stadt Schleiden gelegenen 
Gehwege wird den Eigentümern der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke 
(§ 4) auferlegt. 
 
(3) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erb-
bauberechtigte. 
 
(4) Zur Durchführung des Winterdienstes sind auch die Anlieger verpflichtet, deren Grundstücke an 
eine Straße ohne abgegrenzten Gehsteig (z.B. in Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Zonen u.a.) 
angrenzen. Die Anlieger haben dann einen Gehstreifen in einer Breite von 1,00 m zu räumen und 
auch zu streuen. 
 
(5) Auf Antrag der Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber der 
Stadt mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle übernehmen, wenn eine ausrei-
chende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur 
solange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht. 
 
 

§ 3 
 

Art und Umfang der Reinigungspflicht nach § 2 
  
(1) Die Fahrbahnen und Gehwege sind einmal wöchentlich zu säubern. Außergewöhnliche Verunrei-
nigungen sind unverzüglich zu beseitigen. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht 
und sonstiger Unrat sind nach Beendigung der Säuberung unverzüglich ordnungsgemäß und stö-
rungsfrei zu entfernen. 
 
(2) Die Gehwege sind in ihrer gesamten Breite, höchstens jedoch bis zur Breite von 1,00 m, von 
Schnee freizuhalten. Die freizuhaltenden Gehwegflächen sind so aufeinander abzustimmen, dass ei-
ne durchgehend begehbare Fläche gewährleistet ist. Bei Eis und Schneeglätte sind die Gehwege mit 
abstumpfenden oder auftauenden Stoffen zu bestreuen. In der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr gefal-
lener Schnee und entstandene Glätte sind nach Beendigung des Schneefalles bzw. nach dem Ent-
stehen der Glätte unverzüglich zu beseitigen. Nach 18.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene 
Glätte sind werktags bis 7.30 Uhr, sonn- und feiertags bis 8.30 Uhr des folgenden Tages zu beseiti-
gen. Begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz bestreut, salzhaltiger Schnee darf auf ihnen nicht abge-
lagert werden. 
 
(3) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder - wo dies nicht 
möglich ist - auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr hierdurch 
nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Die Einläufe und Entwässerungsanlagen 
und die Hydranten sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen 
nicht auf den Gehweg oder die Fahrbahn geschafft werden. 
 
(4) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers, außergewöhn-
liche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, befreit den nach § 2 Absatz 1 Verpflichteten nicht 
von seiner Reinigungspflicht. 
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§ 4 
 

Begriff des Grundstückes 
  
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster 
und im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Ein-
heit bildet. 
 
(2) Erschlossen ist ein Grundstück dann, wenn seine wirtschaftliche oder verkehrliche Nutzung durch 
die Straße, insbesondere durch einen Zugang oder eine Zufahrt, möglich ist. Das gilt in der Regel 
auch, wenn das Grundstück durch Anlagen wie Gräben, Böschungen, Grünanlagen, Mauern oder in 
ähnlicher Weise von der Straße getrennt ist. 
 
 

§ 5 
 

Ordnungswidrigkeit 
  
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 5 StrReinG NW handelt, wer seiner Reinigungspflicht gemäß §§ 2 
und 3 dieser Satzung nicht nachkommt. 
 
(2) Jeder Fall der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieser Satzung kann mit einer Geldbu-
ße bis zu 500,00 DM geahndet werden. 
 
 

§ 6 
 

Inkrafttreten 
  
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Straßenreinigung vom 4. November 1996 außer Kraft. 
 
 

Schleiden, den 9. Dezember 1999 
Der Bürgermeister: 

Lorbach 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung) wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Ihr Wortlaut stimmt mit dem Beschluß des Stadtrates vom 9. Dezember 1999 
überein. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Schleiden vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 

Schleiden, den 10. Dezember 1999 
Der Bürgermeister: 

Lorbach 
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Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung vom 10. Dezember 1999 
in der Fassung der II. Änderungssatzung vom 12. Dezember 2003 

 
 

A - Straßenverzeichnis 
 

Reinigung Straßenbezeichnung Ortschaft 
durch Stadt durch Anlieger 

    

Aachener Straße Gemünd X  
Ahornweg Gemünd  X 
Alte Bahnhofstraße Gemünd  X 
Alter Kirchweg Scheuren  X 
Alter Römerweg Gemünd  X 
Am alten Rathaus Schleiden  X 
Am Dieffenbach Schleiden  X 
Am Driesch Schleiden  X 
Am Forst Gemünd   X 
Am Hähnchen Schleiden  X 
Am Heiligenhäuschen Olef  X 
Am Kreuzberg Gemünd  X 
Am Lieberg Gemünd  X 
Am Markt Schleiden X  
Am Merrchen Wolfgarten  X 
Am Mühlenberg Schleiden  X 
Am Pättchen Gemünd  X 
Am Plan Gemünd  X 
Am Pütz Berescheid  X 
Am Rundenbaum Oberhausen  X 
Am Salzberg Gemünd  X 
Am Schmittenpesch Bronsfeld  X 
Am Werk Gemünd  X 
Ameisenhardt Ettelscheid  X 
Amselweg Olef  X 
An der Eiche Schleiden  X 
An der Hardt Oberhausen  X 
An der Kapelle Ettelscheid  X 
An der Ley Oberhausen  X 
An der Linde Ettelscheid  X 
An der Maiheck Harperscheid  X 
An der Olef Oberhausen  X 
An St. Katharina Gemünd  X 
Arenbergstraße Schleiden  X 
Auelshag Schleiden  X 
Auf dem Acker Oberhausen  X 
Auf dem Fürling Broich  X 
Auf dem Hohenfeld Harperscheid  X 
Auf dem Stock Herhahn  X 
Auf der Batterie Gemünd  X 
Auf der Maar Broich  X 
Auf der Vedert Harperscheid  X 
Auf Knopspesch Bronsfeld  X 
Auf’m Dörnchen Gemünd  X 
Baronsdell Gemünd  X 
Berescheid Berescheid   
Bergstraße Gemünd  X 
Birkenweg Gemünd  X 
Blankenheimer Straße Schleiden X  
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Reinigung Straßenbezeichnung Ortschaft 
durch Stadt durch Anlieger 

    

Blumenthaler Straße Schleiden X  
Brabantstraße Gemünd  X 
Braubach Gemünd  X 
Breslauer Straße Gemünd  X 
Broich Broich  X 
Brombeerweg Gemünd  X 
Bronsfeld Bronsfeld  X 
Bruchheck Olef  X 
Bruchstraße Gemünd  X 
Brücksief Herhahn  X 
Brunnenstraße Berescheid  X 
Buchenweg Gemünd  X 
Burgauel Dreiborn  X 
Burgstraße Dreiborn  X 
Büchel Olef  X 
Claudiusstraße Gemünd  X 
Danziger Straße Gemünd  X 
Dedersberg Ettelscheid  X 
Dehlenbach Nierfeld  X 
Dreiborner Straße Gemünd X  
Dreiborner Weg Gemünd  X 
Dronkestraße Schleiden  X 
Drosselweg Olef  X 
Dürener Straße Gemünd X  
Eckstraße Herhahn  X 
Egelstraße Nierfeld  X 
Eibenweg Gemünd  X 
Eichenweg Gemünd  X 
Eifel-Ardennen-Platz Gemünd  X 
Erlenweg Gemünd  X 
Erzgarten Oberhausen  X 
Eschenweg Gemünd  X 
Ettelscheid Ettelscheid  X 
Fichtenweg Gemünd  X 
Gansberweg Bronsfeld  X 
Gartenstraße Morsbach  X 
Gartzbroich Harperscheid  X 
Gemünder Straße Schleiden X  
Georgstraße Dreiborn  X 
Ginsterweg Gemünd  X 
Glashüttenstraße Oberhausen  X 
Goethestraße Nierfeld  X 
Goldfuß Schöneseiffen  X 
Graweg Oberhausen  X 
Haagstraße Wolfgarten  X 
Hagefeld Dreiborn  X 
Harperscheid Harperscheid  X 
Haselnußweg Gemünd  X 
Hasselweg Gemünd  X 
Heckengäßchen Dreiborn  X 
Heckenrosenweg Gemünd  X 
Heidersberg Ettelscheid  X 
Heidestraße Morsbach  X 
Heideweg Gemünd  X 
Heinenpesch Broich  X 
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Reinigung Straßenbezeichnung Ortschaft 
durch Stadt durch Anlieger 

    

Hellenthaler Straße Schöneseiffen  X 
Herderstraße Gemünd  X 
Herhahn Herhahn  X 
Hermann-Kattwinkel-Platz Gemünd  X 
Heuberg Scheuren  X 
Hillenhardt Oberhausen  X 
Hirschweg Dreiborn  X 
Hofpesch Oberhausen  X 
Höddelbach Schleiden  X 
Höfener Straße Schöneseiffen  X 
Höhenweg Scheuren  X 
Höttenstraße Dreiborn  X 
Hohe Straße Morsbach  X 
Hohenfried Gemünd  X 
Holgenbach Schleiden  X 
Holter Dreiborn  X 
Holunderweg Gemünd  X 
Hühnerbuschstraße Herhahn  X 
Humboldtstraße Schleiden  X 
Im Auel Schleiden  X 
Im Burggarten Schleiden  X 
Im Höfchen Gemünd  X 
Im Pützfeld Herhahn  X 
Im Wiesengrund Schleiden  X 
Im Wiesgen Oberhausen  X 
Im Wingertchen Gemünd  X 
In den Weiden Olef  X 
In den Weiern Schleiden  X 
In der Däle Wintzen  X 
In der Höll Oberhausen  X 
In der Seebricht Gemünd  X 
In der Streng Gemünd  X 
Jahnstraße Schleiden  X 
Johannesweg Olef  X 
Kaller Straße Broich  X 
Kapellenweg Schleiden  X 
Karl-Kaufmann-Straße Schleiden  X 
Kastanienweg Gemünd  X 
Katharinenstraße Herhahn  X 
Kermeterstraße Wolfgarten  X 
Kerperscheid Kerperscheid  X 
Kerperscheider Weg Broich  X 
Kiefernweg Gemünd  X 
Kirchbergweg Olef  X 
Kirchstraße Dreiborn  X 
Kirschdell Scheuren  X 
Klosterplatz Schleiden  X 
Kölner Straße Gemünd X  
Königsberger Straße Gemünd  X 
Kronenburger Straße Schleiden  X 
Kurgartenstraße Gemünd  X 
Kurhausstraße Gemünd  X 
Kurparkstraße Gemünd   X 
Lahsbachstraße Morsbach  X 
Lärchenweg Gemünd  X 
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Reinigung Straßenbezeichnung Ortschaft 
durch Stadt durch Anlieger 

    

Langerscheider Weg Schleiden  X 
Lindenstraße Gemünd  X 
Lützenberg Olef  X 
Luxemburger Straße Gemünd X  
Märkische Straße Schleiden  X 
Maisbergstraße Gemünd  X 
Malmedyer  Schleiden  X 
Malsbendener Auel Gemünd  X 
Manderscheider Straße Schleiden  X 
Marienplatz Gemünd  X 
Marienstraße Gemünd  X 
Martinstraße Herhahn  X 
Maueler Pfad Gemünd  X 
Maueler Straße Gemünd  X 
Mörikestraße Gemünd  X 
Monschauer Straße Schleiden X  
Morsbach Morsbach  X 
Moselpesch Harperscheid  X 
Mühlenstraße Berescheid  X 
Müsgesauel Gemünd  X 
Nachtigallenweg Gemünd  X 
Neustraße Gemünd  X 
Niederfeld Ettelscheid  X 
Nierfeld Nierfeld  X 
Oberstraße Dreiborn  X 
Ohligsköpfchen Schleiden  X 
Oleftal Olef  X 
Östlingsweg Dreiborn  X 
Oswald-Matheis-Straße Olef  X 
Paffenbach Olef  X 
Parkallee Gemünd  X 
Pfarrer-Grundmann-Straße Herhahn  X 
Pfarrer-Grundmann-Straße Morsbach  X 
Pfarrer-Holl-Straße Harperscheid  X 
Pfarrer-Kneipp-Straße Gemünd  X 
Poensgenstraße Schleiden  X 
Prümer Straße Schleiden  X 
Pützbenden Wolfgarten  X 
Pützgarten Oberhausen  X 
Reidtmeisterstraße Schleiden  X 
Reifferscheider Straße Schleiden  X 
Rinkenbach Oberhausen  X 
Rochusstraße Herhahn  X 
Römerstraße Herhahn  X 
Rötgenstraße Scheuren  X 
Rosenhügel Harperscheid  X 
Rotdornweg Gemünd  X 
Ruppenberg Schleiden  X 
Scheuren Scheuren  X 
Scheurener Straße Schleiden  X 
Schillerstraße Gemünd  X 
Schlehenweg Gemünd  X 
Schleidener Straße, Häuser Nr. 1, 
3, 5 und 7 Gemünd X  

Schleidener Straße, übriger Teil Gemünd  X 
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Reinigung Straßenbezeichnung Ortschaft 
durch Stadt durch Anlieger 

    

Schloßauel Schleiden  X 
Schneifelstraße Olef X  
Schoellerstraße Gemünd  X 
Schöneseiffen  Schöneseiffen  X 
Schulweg Schleiden  X 
Schweitzerstraße Gemünd  X 
Selbacher Straße Wintzen  X 
Sievertsstraße Harperscheid  X 
Sittard Olef  X 
Sleidanusstraße Schleiden X  
St. Sebastianusweg Gemünd  X 
Steinfelder Straße Schleiden  X 
Steinheck Scheuren  X 
Steinkuhle Oberhausen  X 
Steinrücken Bronsfeld  X 
Steinweg Gemünd  X 
Sternweg Schleiden  X 
Stesbenden Gemünd  X 
Stettiner Straße Gemünd  X 
Sturmiusstraße Schleiden  X 
Talsperrenstraße Harperscheid  X 
Talstraße Oberhausen  X 
Tannenweg Gemünd  X 
Thol Dreiborn  X 
Tilsiter Straße Gemünd  X 
Tricht Gemünd  X 
Trierer Straße Oberhausen X  
Trinkpütz Gemünd  X 
Tränkelbachstraße Gemünd  X 
Tränkelbachstraße Nierfeld  X 
Uferstraße Gemünd  X 
Uhlandstraße Gemünd  X 
Ulmenweg Gemünd  X 
Urftseestraße Gemünd  X 
Vogelsangstraße Morsbach  X 
Von-Harff-Straße Gemünd  X 
Vorburg Schleiden  X 
Voßpesch Oberhausen  X 
Wacholderweg Gemünd  X 
Wehrley Olef  X 
Weidenbend Oberhausen  X 
Weidenstraße Broich  X 
Weierfeld Schöneseiffen  X 
Weierhardt Ettelscheid  X 
Weierstraße Oberhausen  X 
Weinhardtstraße Herhahn  X 
Weißdornweg Gemünd  X 
Wendelinusstraße Dreiborn  X 
Wiesenstraße Dreiborn  X 
Wildparkstraße  Harperscheid  X 
Winkelstraße  Morsbach  X 
Wintzen  Wintzen  X 
Wintzener Straße  Broich  X 
Wolfgarten Wolfgarten   X 
Wolfsgasse Schleiden  X 
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Reinigung Straßenbezeichnung Ortschaft 
durch Stadt durch Anlieger 

    

Wolfsstraße Dreiborn  X 
Wollseifener Straße Dreiborn  X 
Ziegenbendgesweg Wolfgarten  X 
Zöllerstraße Oberhausen  X 
Zum Bongard Harperscheid  X 
Zum Burgfeld Dreiborn  X 
Zum Hellesbach Bronsfeld  X 
Zum Kierberg Olef  X 
Zum Knopp Schöneseiffen  X 
Zum Kuhseifen Oberhausen  X 
Zum Röresberg Bronsfeld  X 
Zum Schafbach Harperscheid  X 
Zum Scheckenbach Berescheid  X 
Zum Stich Wolfgarten  X 
Zum Wehr Gemünd  X 
 
 

B - Zuwegungen und Flächen, die in privatem Eigentum stehen 
 

Reinigung Straßenbezeichnung Ortschaft 
durch Stadt durch Anlieger 

    

Am Feldrain Schleiden  X 
Am Hühnerberg Gemünd  X 
In der Seebricht ab Haus Nr. 6 Gemünd  X 
Thierbüsch Schleiden  X 
 
 

C - gefährliche Stellen 
 
  Einmündung: Ohligsköpfchen / Monschauer Straße 

Höddelbach / Gemünder Straße 
Bronsfelder Straße / Schulzentrum 
Bronsfelder Straße / Mühlenberg 
Monschauer Straße / Im Wiesengrund 
Thierbüsch / Holgenbach 
Pützgarten / In der Höll / Trierer Straße 
Broich / Kaller Straße (beide Einmündungen) 
Schöneseiffen / Stichstraße zu den Häusern 29 a bis 29 c 
Sievertsstraße / Harperscheid 
Auf dem Hohenfeld / Harperscheid 
Auf der Vedert / Talsperrenstraße 
Auf der Vedert / Sievertsstraße 
Rosenhügel / Harperscheid 
An der Maiheck / Wildparkstraße 
Schneifelstraße / Bruchheck 
Büchel / Wehrley / Oleftal 
Zum Scheckenbach / Berescheid 
Burgauel / Kirchstraße 
Burgauel / Heckengäßchen / Wollseifener Straße 
Dreiborner Weg / Stesbenden 
Kermeterstraße / L 249 
Am Merrchen / L 249 
Alter Kirchweg / Scheuren 
Morsbach / Einruhrer Straße 


